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Vorwort

Die 7. Auflage bringt das Handbuch Sozialrechtsberatung (HSRB) auf den neuesten
Gesetzes- und Rechtsstand. Zahlreiche Reformen haben zu erheblichen Änderungen
im Leistungsrecht geführt und wirken sich auf die unterschiedlichen Lebenslagen aus.
Im Mittelpunkt steht dabei die Einführung des Bürgergelds. Die Neuauflage greift
aber auch weitere bedeutsame Reformen auf, u.a. das Pflegeunterstützungs- und -ent-
lastungsgesetz, das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz und das Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, das neu eingeführte SGB XIV
zum Recht der Sozialen Entschädigung, die Wohngeldreform (Wohngeld-Plus-Gesetz),
das 27. BAföG-Änderungsgesetz, das Grundrentengesetz, das Mindestlohnerhöhungsge-
setz, das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung, das Teilhabestär-
kungsgesetz, das Gesetz zum Chancen-Aufenthaltsrecht sowie das Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Auch die jüngsten Änderungen durch das
Rückführungsverbesserungsgesetz konnten bereits berücksichtigt werden, ebenso der
Entwurf eines neuen Bundeskindergrundsicherungsgesetzes.
Mit dieser Auflage sind Frau Prof. Dr. Clarita Schwengers und Herr Prof. Dr. Carsten
Homann dem Kreis der Herausgeber beigetreten. Wir freuen uns, dass wir zudem mit
Herrn Prof. Dr. Daniel Hlava und Herrn Rechtsanwalt Eike Ehlert weitere kompetente
Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewinnen konnten.
Herausgeber und Autoren möchten den in der Sozialberatung tätigen Personen mit die-
ser Neuauflage auch künftig ein aktuelles, gut verständliches und praxisnahes Werkzeug
an die Hand geben, das in komplexen Lebenslagen und bei existenziellen Lebensfragen
Hilfestellung bietet. Für Kritik und Anregungen sind wir dankbar.
Der Neuauflage beigefügt ist das Plakat „Sozialleistungen im Überblick“, das alle Sozial-
leistungen anschaulich zusammenfasst.

Kronberg im Taunus, Saarbrücken, Esslingen und
Wiesbaden, im Februar 2024

Prof. i. R. Dr. Ursula Fasselt
Prof. i. R. Dr. Helmut

Schellhorn
Prof. Dr. Carsten Homann

Prof. Dr. Clarita Schwengers
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Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Mit dem Handbuch der Sozialrechtsberatung – HSRB wird Praktikerinnen und Prak-
tikern der sozialen Arbeit ein Werk zur Verfügung gestellt, das in Zeiten der so apo-
strophierten großen Sozialrechtsreformen (Hartz IV) eine professionelle Beratung der
Betroffenen ermöglicht.
Das HRSB verfolgt drei Zielsetzungen: Das Buch soll zunächst einen knappen
systematischen Überblick über die verschiedenen Leistungsbereiche des Sozialrechts
liefern. Danach sollen die »Lebenslagen und Problemlagen«, die in der Praxis der
Sozialrechtsberatung typischerweise vorkommen, erläutert werden. Hinweise zur recht-
lichen Situation der Beratungspersonen sollen die Ausführungen abrunden.
Leserinnen und Leser mögen sich ein Urteil darüber bilden, wie diese Ziele im Hand-
buch umgesetzt wurden. Nicht immer war es möglich, Wiederholungen gänzlich zu
vermeiden bzw. die vorgegebenen Gewichtungen konzeptionell umzusetzen (so galt es,
die im Augenblick wohl wichtigsten Gesetzeswerke SGB II und XII in Teil I des Hand-
buchs sehr viel breiter als geplant darzustellen); es versteht sich von selbst, dass das
HRSB nicht alle Lebenslagen antizipieren und jeden Einzelfall aufnehmen konnte. Mit
einem umfangreichen und detaillierten Stichwortverzeichnis und dem beiliegenden
Plakat zu den Leistungsansprüchen im Sozialrecht erhält der Leser aber auch weitere
wertvolle Arbeitsmittel an die Hand. […]
So steht dem Nutzer ein – wie wir glauben – neuartiges und informatives Handbuch
zur Verfügung; wie immer bei Neukonzeptionen trifft die Urheber das Risiko des
neuen Weges, so dass wir für Anregungen wie Kritik dankbar sind (nomos@nomos.de).

Autoren und Verlag
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I. Übersicht

Die soziale Pflegeversicherung ist 1995 als fünfte Säule der Sozialversicherung neben
der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung eingeführt worden. Bis
zum Inkrafttreten der Pflegeversicherung war das Risiko der Pflegebedürftigkeit in
Deutschland nur unzureichend abgesichert. Von Einkommen und Vermögen unabhän-
gige Sozialleistungen wurden bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit nur in seltenen Fällen
(zB aus der Unfallversicherung oder Kriegsopferversorgung) gewährt. Grundsätzlich
mussten die Betroffenen selbst oder ihre Angehörigen für die mit der Pflegebedürftig-
keit verbundenen Kosten aufkommen. Nur wenn die finanziellen Mittel nicht ausreich-
ten, trat die Sozialhilfe ein.
Seit Einführung der im SGB XI geregelten Pflegeversicherung besteht in Deutschland
für nahezu die gesamte Bevölkerung ein Schutz bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit,
der unabhängig von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Betroffenen
ist. Alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung gehören grundsätzlich auch
der sozialen Pflegeversicherung an. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber aber auch
Personen mit privater Krankenversicherung verpflichtet, bei einem privaten Versiche-
rungsunternehmen einen Versicherungsvertrag zur Absicherung des Risikos der Pfle-
gebedürftigkeit abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Die Leistungen der privaten
Pflegepflichtversicherung sind nach Art und Umfang denen der sozialen Pflegeversiche-
rung gleichwertig. Die entsprechenden Leistungen werden somit in der Höhe erbracht,
wie sie nach dem SGB XI für den jeweiligen Grad der Pflegebedürftigkeit vorgesehen
sind.
Aufgabe der Pflegeversicherung ist es, pflegebedürftigen Menschen Hilfe zu leisten,
die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische Unterstützung angewie-
sen sind (§ 1 Abs. 4 SGB XI). Allerdings hat der Gesetzgeber die Pflegeversicherung nur
als „Teilkaskoversicherung“ ausgestaltet, deren Leistungen abhängig vom Grad der Pfle-
gebedürftigkeit der Höhe nach begrenzt sind. Die Leistungen der Pflegeversicherung
reichen daher in aller Regel nicht aus, um den im Einzelfall bestehenden Pflegebedarf
in vollem Umfang zu decken. Im Hinblick auf den über die Leistungen der Pflegever-
sicherung hinausgehenden Pflegebedarf müssen der Pflegebedürftige und ggf. seine
Angehörigen eigene Mittel einsetzen. Bei finanzieller Bedürftigkeit wird ergänzend zu
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den Leistungen der Pflegeversicherung Sozialhilfe in Form der Hilfe zur Pflege nach
§§ 61 ff. SGB XII erbracht.
Seit ihrer Einführung wurde die Pflegeversicherung bereits mehrfach reformiert. So
wurden die Leistungen für Pflegebedürftige, die im häuslichen Bereich versorgt wer-
den, durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz vom 28.5.2008 (BGBl. I 874), das Pfle-
ge-Neuausrichtungs-Gesetz vom 23.10.2012 (BGBl. I 2246) sowie das Erste Pflegestär-
kungsgesetz vom 17.12.2014 (BGBl. I 2222) jeweils deutlich ausgeweitet. Die bisher um-
fassendste Reform der Pflegeversicherung erfolgte durch das Zweite Pflegestärkungs-
gesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I 2424). Teile des Gesetzes traten bereits Anfang 2016
in Kraft. Der Kern der Reform, die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes, wurde jedoch erst 2017 wirksam. In jüngster Zeit erfolgten Änderungen des
SGB XI u.a. durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz vom 23.12.2016 (BGBl. I 3191), das
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz vom 11.12.2018 (BGBl. I 2394), das MDK-Reformgesetz
vom 14.12.2019 (BGBl. I 2789), das Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Ge-
setz vom 3.6.2021 (BGBl. I 1309), das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz
vom 11.7.2021 (BGBl. I 2754) und das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz vom
19.6.2023 (BGBl. I Nr. 155).

II. Versicherter Personenkreis

Im Hinblick auf den in der sozialen Pflegeversicherung versicherten Personenkreis gilt
der Grundsatz „die Pflegeversicherung folgt der Krankenversicherung“. Alle Pflicht-
oder freiwilligen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind deshalb in der
Pflegeversicherung versicherungspflichtig (§ 20 SGB XI). Für Familienangehörige, die
in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sind, besteht nach § 25 SGB XI
auch in der Pflegeversicherung ein beitragsfreier Versicherungsschutz (zum versicherten
Personenkreis → § 4 Rn. 7 ff., sowie → § 23 Rn. 5 ff.).

III. Versicherungsfall der Pflegebedürftigkeit

Die Pflegeversicherung gewährt Leistungen bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit. Pfle-
gebedürftig sind nach § 14 Abs. 1 SGB XI Personen, die gesundheitlich bedingte Beein-
trächtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb auf
Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, der Hilfe durch andere bedürfen.
Die Höhe der Leistungen der Pflegeversicherung ist vom Grad der Pflegebedürftigkeit
abhängig. Es wird eine Unterteilung in fünf Pflegegrade vorgenommen (vgl. § 15
SGB XI). Ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welcher Grad
der Pflegebedürftigkeit vorliegt, haben die Pflegekassen gemäß § 18 ff. SGB XI durch
den Medizinischen Dienst oder andere von der Pflegekasse beauftragte Gutachter prü-
fen zu lassen (zum Begriff und zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit → § 24 Rn. 2 ff.).

IV. Vorrang von Prävention und Rehabilitation

Prävention und Rehabilitation haben gemäß §§ 5, 31 SGB XI Vorrang vor der Pflege.
Durch entsprechende Leistungen soll möglichst schon der Eintritt von Pflegebedürf-
tigkeit vermieden werden. Aber auch nach bereits eingetretener Pflegebedürftigkeit
können Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen
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(→ § 13 Rn. 28, 30) erbracht werden, die geeignet sind, die Pflegebedürftigkeit zu
überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Die Pflegekassen
sind zwar für die Durchführung von Leistungen zur Rehabilitation nicht selbst zu-
ständig, haben jedoch nach § 31 SGB XI zu prüfen, welche Rehabilitationsleistungen
zur Überwindung oder Minderung der Pflegebedürftigkeit geeignet, notwendig und
zumutbar sind, und dies mit Einwilligung des Versicherten dem zuständigen Rehabi-
litationsträger (zB Krankenkasse, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung) mitzu-
teilen. Im Rahmen der Begutachtung zur Pflegebedürftigkeit sind nach § 18b Abs. 1
S. 1 Nr. 2 und Abs. 6 SGB XI auch Feststellungen zu Maßnahmen der Prävention und
zur medizinischen Rehabilitation zu treffen und vom Gutachter in einer gesonderten
Präventions- und Rehabilitationsempfehlung zu dokumentieren. Spätestens mit der
Mitteilung der Entscheidung über die Pflegebedürftigkeit leitet die Pflegekasse nach
§ 18c Abs. 4 SGB XI dem Antragsteller die gesonderte Präventions- und Rehabilitations-
empfehlung zu und nimmt umfassend und begründet dazu Stellung, inwieweit auf der
Grundlage der Empfehlung die Durchführung einer Maßnahme zur Prävention und
zur medizinischen Rehabilitation angezeigt ist. Gleichzeitig informiert die Pflegekasse
darüber, dass mit der Zuleitung einer Mitteilung an den zuständigen Rehabilitations-
träger ein Antragsverfahren auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entspre-
chend den Vorschriften des SGB IX ausgelöst wird, sofern der Antragsteller in dieses
Verfahren einwilligt. Bei Eilbedürftigkeit haben die Pflegekassen unter den Vorausset-
zungen des § 32 SGB XI anstelle des eigentlich verpflichteten Trägers Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation vorläufig selbst zu erbringen.

V. Leistungen

Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit
sind in den §§ 36 ff. SGB XI geregelt. Zu unterscheiden ist zwischen den Leistungen bei
häuslicher Pflege und bei stationärer Pflege.

1. Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen
Anspruch auf Leistungen der sozialen Pflegeversicherung besteht nach dem SGB XI
für Personen, die
n pflegebedürftig sind, dh einem der fünf Pflegegrade nach § 15 SGB XI zugeordnet

sind,
n in der sozialen Pflegeversicherung versichert sind,
n bestimmte Vorversicherungszeiten zurückgelegt haben und
n einen Antrag auf Leistungen gestellt haben.
Alle genannten Anspruchsvoraussetzungen müssen erfüllt sein. Fehlt es an nur einer
Voraussetzung, besteht kein Leistungsanspruch.
Neben dem aktuellen Versicherungsschutz setzt der Leistungsanspruch nach § 33 Abs. 2
SGB XI die Erfüllung einer Vorversicherungszeit voraus, dh die Versicherung in der
Pflegeversicherung muss bereits eine bestimmte Zeit bestanden haben. Beansprucht
werden können Leistungen nur, wenn der Pflegebedürftige in einer Rahmenfrist von
zehn Jahren vor der Antragstellung mindestens zwei Jahre versichert war. Die zwei
Jahre müssen somit nicht zusammenhängend zurückgelegt worden sein. Als Vorver-
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I. Übersicht

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) ist das Existenzsicherungssystem mit
den meisten Leistungsbeziehern: Im Februar 2023 waren es rund 5,6 Mio. Personen,
davon rund 3,9 Mio. Erwerbsfähige (Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Feb. 2023).
Ihre Aufgabe und ihr Ziel ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, ein Leben
zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung
von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und denjenigen, die mit ihnen in einer
Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunter-
halt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten
können. Das System steht unter dem Primat des sog. Fördern und Forderns: Nach
§ 2 SGB II müssen alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und die mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder
Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Die Erwerbsfähigen müssen aktiv
an allen Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitwirken und alle Möglichkeiten
nutzen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln zu bestreiten (Fordern).
§ 14 SGB II normiert demgegenüber eine umfassenden Unterstützungspflicht des
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Jedem
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wird ein persönlicher Ansprechpartner genannt
und die Träger erbringen – unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit – alle im Einzelfall für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen
Leistungen.
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Das SGB II beinhaltet zum einen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und
zum anderen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Es ist grundsätzlich nachrangig
gegenüber Leistungen anderer, insbesondere anderer Sozialleistungsträger (§ 5 Abs. 1
SGB II). Leistungsberechtigte sind verpflichtet, Sozialleistungen anderer Träger zu bean-
tragen (§ 12a SGB II). Werden wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten die Leistun-
gen des anderen Trägers bestandskräftig entzogen oder versagt, sind die Leistungen
für den Lebensunterhalt ebenfalls bis zur Nachholung der Mitwirkungspflichten zu
entziehen (§ 5 Abs. 3 S. 3 ff. SGB II). Wird der Antrag nicht gestellt, können die Leis-
tungsträger im SGB II auch selbst den Antrag stellen (§ 5 Abs. 3 SGB II). Die Pflicht,
vorzeitig Altersrente zu beziehen, ist im Bürgergeld allerdings drei Jahre bis Ende 2026
befristet ausgesetzt (§ 12a S. 3 SGB II). Ein Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem SGB II schließt Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff.
SGB XII grundsätzlich aus (§ 5 Abs. 2 S. 1 SGB II, zur Abgrenzung im Einzelnen unter
→ § 17 Rn. 3). Leistungsberechtigte, die zugleich Anspruch auf (Teil)Arbeitslosengeld
haben (sog. Aufstocker), sind von den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im
SGB II ausgeschlossen (§ 5 Abs. 4 SGB II).

II. Personenkreis
1. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende und damit auch Bürgergeld erhal-
ten die sog. erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (§ 7 Abs. 1 S. 1 SGB II). Das sind
erwerbsfähige und hilfebedürftige (→ Rn. 7) Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet
und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt (§ 30 Abs. 3 S. 2 SGB I) in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die
Altersgrenze richtet sich nach dem Geburtsjahrgang und liegt im Einzelfall zwischen 65
und 67 Jahren.
Zentraler Anknüpfungspunkt im SGB II ist damit die Erwerbsfähigkeit. Erwerbsfähig
ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit (mindestsens
sechs Monate) außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein (§ 8 Abs. 1
SGB II). Die Definition ist angelehnt an die rentenrechtliche Norm des § 43 Abs. 2
S. 2 SGB VI. Ausländer können nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die Aufnahme einer
Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte (§ 8 Abs. 2 SGB II).
Zuständig für die Feststellung, ob der Arbeitsuchende erwerbsfähig ist, ist in den
gemeinsamen Einrichtungen die Agentur für Arbeit (§ 44a Abs. 1 S. 1 SGB II). Nimmt
ein zugelassener kommunaler Träger die Aufgaben nach dem SGB II alleine wahr (§ 6a
SGB II), prüft er auch die Erwerbsfähigkeit. Widerspricht ein anderer Träger nach § 44a
Abs. 1 S. 2 SGB II, entscheidet die AA auf Grundlage einer gutachterlichen Stellungnah-
me des zuständigen Trägers der Rentenversicherung. Die AA ist an die gutachterliche
Stellungnahme gebunden, ebenso wie alle anderen gesetzlichen Leistungsträger nach
dem SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI und SGB XII (§ 44a Abs. 2 SGB II).
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2. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte
Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten
in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II). Aus der Formulierung ergibt
sich, dass hierunter nur Personen fallen, die entweder wegen ihres Alters (unter 15
Jahre) oder ihrer fehlenden Erwerbsfähigkeit keine „erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten“ im Sinne von § 7 Abs. 1 S. 1 SGB II sind. Sie erhalten in einer Bedarfsgemeinschaft
(→ § 17 Rn. 76 ff.) mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Bürgergeld für nichter-
werbsfähige Leistungsberechtigte nach §§ 19 Abs. 1 S. 2 und 3, 23 SGB II, soweit sie kei-
nen Anspruch auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach §§ 41 ff.
SGB XII haben.

3. Hilfebedürftigkeit
Leistungen nach dem SGB II erhalten nur Hilfebedürftige (§ 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB II).
Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt (→ Rn. 11) nicht oder nicht ausrei-
chend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen (→ § 17 Rn. 61 ff.) oder Vermögen
(→ § 17 Rn. 69 ff.) sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbe-
sondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält (§ 9 Abs. 1
SGB II). Ermittelt wird die Bedürftigkeit durch die Erstellung eines Rechenwerks,
welches auf der einen Seite die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
(Bedarfsseite) und auf der anderen Seite das Einkommen und Vermögen (Bedarfsde-
ckungsseite) berücksichtigt.

4. Gewöhnlicher Aufenthalt und Erreichbarkeit
Voraussetzung für das Bürgergeld ist, dass der gewöhnliche Aufenthalt in der Bundesre-
publik Deutschland besteht (→ § 17 Rn. 5). Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen
zusätzlich nach § 7b SGB II erreichbar sein, sich also im näheren Bereich des zuständi-
gen Jobcenters aufhalten und werktäglich dessen Mitteilungen und Aufforderungen
zur Kenntnis nehmen können. Der Aufenthalt im näheren Bereich wird in § 7b Abs. 1
S. 2 SGB II definiert und liegt vor, wenn es den Leistungsberechtigten möglich ist, eine
Dienststelle des zuständigen Jobcenters, einen möglichen Arbeitgeber oder den Durch-
führungsort einer Integrationsmaßnahme im örtlichen Bereich des Jobcenters in einer
für den Vermittlungsprozess angemessenen Zeitspanne und ohne zumutbaren und die
Leistungsfähigkeit übersteigenden Aufwand aufzusuchen, wobei auch das grenznahe
Ausland im näheren Bereich eingeschlossen ist. Einzelheiten regelt gemäß § 13 Abs. 3
SGB II die sog. Erreichbarkeitsverordnung (ErrV vom 28.7.2023, BGBl. I Nr. 207). Nach
§ 1 Abs. 2 S. 2 ErrV liegt die angemessene Zeitspanne, in der das Jobcenter u.a. aufzusu-
chen ist, bei zweieinhalb Stunden für eine einfache Wegstrecke. Das einzubeziehende
grenznahe Ausland ist auf 30 km begrenzt (S. 3). Für einen Aufenthalt außerhalb des
örtlichen Bereichs braucht es einen wichtigen Grund sowie die Zustimmung des Job-
centers. Folgende Regelbeispiele („insbesondere“) für das Vorliegen eines wichtigen
Grundes sind gesetzlich in § 7b Abs. 2 SGB II aufgeführt: die Teilnahme an einer ärzt-
lich verordneten Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation (Nr. 1),
die Teilnahme an einer Veranstaltung, die staatspolitischen, kirchlichen oder gewerk-
schaftlichen Zwecken dient oder im öffentlichen Interesse liegt (Nr. 2), Aufenthalte,
die überwiegend der Eingliederung in Arbeit dienen, oder die Ausübung einer ehren-

§ 7 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
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I. Rechtliche Rahmenbedingungen

1. Begriff der Arbeitslosigkeit

Der Begriff Arbeitslosigkeit wird für das Arbeitslosengeld in § 138 SGB III definiert.
Arbeitslosigkeit besteht danach, wenn ein/e Arbeitnehmer/in beschäftigungslos ist, sich
selbst bemüht, die Beschäftigungslosigkeit zu beenden und für die AA verfügbar ist
(§ 138 Abs. 1 SGB III). Näher zu den einzelnen Voraussetzungen der Arbeitslosigkeit
→ Rn. 21 ff. Eine allgemeine für das gesamte Arbeitsförderungsrecht geltende Defini-
tion des Begriffes „Arbeitslosigkeit“ enthält außerdem § 16 SGB III, der zusätzlich ver-
langt, dass die/der Arbeitnehmer/in sich arbeitslos gemeldet hat.
Im Recht der gesetzlichen Rentenversicherung ist der Begriff „Arbeitslosigkeit“ für
die Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit nach § 58 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB VI von
Bedeutung. Der dort verwendete Begriff entspricht dem der §§ 138–140 SGB III (Kreike-
bohm/Roßbach SGB VI/Dankelmann SGB VI § 58 Rn. 17 f.).
Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende enthält § 53a SGB II eine Definition des
Begriffes „Arbeitslose“. Diese ist nur für die Erstellung von Statistiken durch die BA
von Bedeutung (Winkler SGB II/Winkler SGB II § 53a Rn. 1). Sie ist nicht Voraussetzung
der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Diese erhalten
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (§ 7 Abs. 1 S. 1 SGB II) und nicht erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte, die der Bedarfsgemeinschaft einer erwerbsfähigen leistungsberechtig-
ten Person angehören (§ 19 Abs. 1 S. 2 SGB II).

Teil II Lebenslagen und Problemlagen
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2. Leistungen zum Verbleib in einer Beschäftigung

Der Eintritt von Arbeitslosigkeit hat sowohl für die Betroffenen als auch für die So-
zialleistungssysteme (Aufwendungen für Sozialleistungen, Beitragsausfälle) Nachteile.
Diesen soll im Arbeitsförderungsrecht mit den Leistungen zur Vermeidung von Arbeits-
losigkeit entgegengewirkt werden.
a) Kurzarbeitergeld. Den Eintritt von Arbeitslosigkeit soll vor allem das Kurzarbeiter-
geld vermeiden. Dies hat Vorteile für die betroffenen Arbeitnehmer/innen, für die
Arbeitgeber, die so in Krisenzeiten qualifiziertes Personal weiter beschäftigen können,
und die Sozialleistungssysteme. In jüngster Vergangenheit zeigten sich in der Finanzkri-
se Ende des Jahres 2008 und während der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020
bis 2022 die Vorteile des Kurzarbeitergeldes. Mit diesem wurde einer Verschärfung der
Krise durch zurückgehende Nachfrage und hohe Arbeitslosigkeit entgegengewirkt.
Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben ungekündigte Arbeitnehmer/innen in Betrieben
mit mindestens einem/r Arbeitnehmer/in, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall mit Ent-
geltausfall vorliegt und dies vom Arbeitgeber oder von der Betriebsvertretung der AA
angezeigt wurde (§ 95 SGB III). Das Kurzarbeitergeld beträgt 67 bzw. 60 % der Differenz
zwischen dem ohne Arbeitsausfall anfallenden Arbeitsentgelt und dem tatsächlichen
Nettoentgelt (§§ 105 f. SGB III).
b) Saison-Kurzarbeitergeld. Arbeitnehmer/innen haben während der Schlechtwetter-
zeit (vom 1.12. bis 31.3.) bei erheblichem Arbeitsausfall Anspruch auf Saison-Kurzar-
beitergeld, wenn sie in einem Betrieb arbeiten, der dem Baugewerbe oder einem
Wirtschaftszweig angehört, der von saisonbedingtem Arbeitsausfall betroffen ist. Weiter
müssen die persönlichen und betrieblichen Voraussetzungen des Kurzarbeitergeldes
vorliegen und der Arbeitsausfall der AA angezeigt werden (§ 101 SGB III).
Ergänzende Leistungen während der Schlechtwetterzeit sind das Zuschuss-Wintergeld,
das Mehraufwands-Wintergeld und die Erstattung von Beiträgen zur Sozialversi-
cherung (§ 102 SGB III). Außerdem werden dem Arbeitgeber die Hälfte der Sozialversi-
cherungsbeiträge und die Lehrgangskosten erstattet, die bei Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern anfallen, die während der Kurzarbeit an einer Maßnahme der berufli-
chen Weiterbildung teilnehmen (§ 106a SGB III).
c) Transferleistungen. Der Vermeidung von Arbeitslosigkeit dienen ferner die Transfer-
leistungen (§§ 110 ff. SGB III). Diese umfassen die Förderung der Teilnahme an Trans-
fermaßnahmen (§ 110 SGB III), das Transferkurzarbeitergeld (§ 111 SGB III) sowie
die Förderung der beruflichen Weiterbildung bei Transferkurzarbeitergeld (§ 111a
SGB III).
Transfermaßnahmen sind alle Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmer/in-
nen, die aufgrund von Betriebsänderungen von Arbeitslosigkeit bedroht sind, in den
Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich der Arbeitgeber angemessen beteiligt (§ 110
Abs. 1 S. 2 SGB III). Die Betriebsparteien müssen sich vor der Entscheidung über die
Einführung der Transfermaßnahme von der AA beraten lassen, die Maßnahme muss
von einem Dritten durchgeführt werden, sie muss der Eingliederung der Arbeitneh-
mer/innen in den Arbeitsmarkt dienen, ihre Durchführung muss gesichert sein und
ein System der Qualitätssicherung muss angewandt werden (§ 110 Abs. 1 S. 1 SGB III).

§ 16 Arbeitslosigkeit
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I. Rechtliche Rahmenbedingungen
1. Begriff der Krankheit
Im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, das im SGB V geregelt ist und das
Lebensrisiko der Krankheit sozial absichert, wird der Krankheitsbegriff nicht definiert.
Eine Definition wurde jedoch von der Rechtsprechung des BSG entwickelt. Danach
ist unter einer Krankheit im krankenversicherungsrechtlichen Sinne ein regelwidriger
Körper- oder Geisteszustand zu verstehen, der entweder Behandlungsbedürftigkeit
oder Arbeitsunfähigkeit oder beides zur Folge hat (vgl. zB BSG 20.10.1972 – 3 RK
93/71, BSGE 35, 10 (12); BSG 13.2.1975 – 3 RK 68/73, BSGE 39, 167 (168)). Regelwidrig
ist ein Körper- oder Geisteszustand, der von der durch das Leitbild des gesunden
Menschen geprägten Norm nicht nur geringfügig abweicht (BSG 28.4.1967 – 3 RK 12/65,
BSGE 26, 240 (242)). Unter den Krankheitsbegriff fallen danach zB Alkoholismus, Neu-
rosen, Schizophrenie, Zeugungsunfähigkeit (vgl. auch LPK-SGB V/Kraftberger SGB V
§ 27 Rn. 25 ff.). Nicht regelwidrig und damit auch keine Krankheit sind dagegen Kör-
perzustände, die Folgen einer normalen Körperentwicklung sind, zB Schwangerschaft,
Menstruation, Altersschwäche (vgl. BSG 13.2.1975 – 3 RK 68/73, BSGE 39, 167 (168)).
Voraussetzung für das Vorliegen einer Krankheit ist, dass der regelwidrige Gesundheits-
zustand zur Behandlungsbedürftigkeit und/oder Arbeitsunfähigkeit führt. Behand-
lungsbedürftigkeit ist gegeben, wenn der regelwidrige Zustand ohne ärztliche Hilfe
nicht mit Aussicht auf Erfolg behoben, zumindest aber gebessert oder vor Verschlim-
merung bewahrt werden kann oder wenn eine ärztliche Behandlung erforderlich ist,
um Schmerzen oder sonstige Beschwerden zu lindern (BSG 20.10.1972 – 3 RK 93/71,
BSGE 35, 10 (12)). Bereits ein hinreichend konkreter Krankheitsverdacht löst Behand-
lungsbedürftigkeit aus. Im Übrigen haben Versicherte bei bestimmten planbaren Ein-
griffen nach § 27b SGB V einen Rechtsanspruch darauf, eine unabhängige ärztliche
Zweitmeinung zur medizinischen Notwendigkeit des vorgesehenen Eingriffs einzuho-
len.
Alternativ zur Behandlungsbedürftigkeit liegt eine Krankheit im krankenversicherungs-
rechtlichen Sinne auch dann vor, wenn der regelwidrige Gesundheitszustand Arbeits-
unfähigkeit zur Folge hat. Arbeitsunfähigkeit ist zu bejahen, wenn ein Versicherter
infolge des regelwidrigen Gesundheitszustands seiner bisher ausgeübten Erwerbstätig-
keit oder einer ähnlichen Tätigkeit entweder überhaupt nicht mehr oder nur noch auf
die Gefahr hin nachgehen kann, seinen Zustand zu verschlimmern (BSG 15.11.1984 –
3 RK 21/83, BSGE 57, 227 (228 f.)).

2. Versicherungsschutz bei Krankheit
Nahezu die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland verfügt im Krank-
heitsfall über einen Versicherungsschutz. Dieser Versicherungsschutz besteht entweder
in der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen.
a) Gesetzlich Krankenversicherte. In der gesetzlichen Krankenversicherung sind
rund 73,3 Mio. Menschen, dies entspricht etwa 88 % der in Deutschland lebenden
Menschen, versichert (vdek, Daten zum Gesundheitswesen: Versicherte, Krankenversi-
cherungsschutz der Bevölkerung, abrufbar unter https://www.vdek.com/presse/daten
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/b_versicherte.html). Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind Pflichtver-
sicherte und freiwillig Versicherte. Darüber hinaus besteht unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Versicherungsschutz für Familienangehörige eines Pflicht- oder freiwillig
Versicherten.
aa) Pflichtversicherte. Pflichtversichert sind Personen, die unabhängig von ihrem Wil-
len kraft Gesetzes in den Schutzbereich der gesetzlichen Krankenversicherung einbe-
zogen werden. Der Kreis der Versicherungspflichtigen ist in § 5 SGB V aufgeführt.
Pflichtversichert sind danach vor allem:
n Arbeiter, Angestellte und Auszubildende, soweit ihr regelmäßiges Jahresarbeitsent-

gelt eine bestimmte Grenze nicht übersteigt (Versicherungspflichtgrenze im Jahr
2024: jährlich 69.300 EUR);

n Personen, die Arbeitslosengeld nach dem SGB III erhalten;
n Erwerbsfähige Bezieher von Bürgergeld (ehem. Arbeitslosengeld II) nach dem SGB II

(→ Rn. 190 ff.);
n selbstständige Landwirte, deren mitarbeitende Familienangehörige sowie Personen,

die Alters- oder Hinterbliebenenleistungen nach dem Gesetz über die Alterssiche-
rung der Landwirte (ALG) erhalten;

n selbstständige Künstler und Publizisten;
n Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt

werden sollen;
n Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben iSd § 49 SGB IX;
n behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig

sind;
n behinderte Menschen, die in Anstalten oder Heimen ein bestimmtes Mindestmaß an

wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen;
n Studierende, jedoch grundsätzlich nur bis zum Ablauf des Semesters, in dem sie 30

Jahre alt werden;
n Personen, die eine in Studien- und Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufsprakti-

sche Tätigkeit ohne Arbeitsentgelt verrichten, sowie Auszubildende ohne Arbeitsent-
gelt;

n Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn sie vor Stellung des Rentenan-
trags eine bestimmte Vorversicherungszeit in der gesetzlichen Krankenversicherung
erfüllt haben.

Durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz vom 26.3.2007 (BGBl. I 378) ist die Versi-
cherungspflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V auf Personen ausgeweitet worden, die
keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben und
zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder bisher nicht gesetzlich oder privat kran-
kenversichert waren (sog. Auffangversicherung).
Die Regelung des § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V soll gewährleisten, dass in Deutschland
niemand mehr ohne Schutz im Krankheitsfall ist (BT-Drs. 16/3100, 94). Keine Versiche-
rungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V entsteht allerdings für einen bisher weder
gesetzlich noch privat Krankenversicherten, der zu den in § 5 Abs. 5 SGB V (hauptberuf-
lich selbstständig Erwerbstätige) oder § 6 Abs. 1 und 2 SGB V genannten versicherungs-
freien Personen gehört oder bei Ausübung einer beruflichen Tätigkeit im Inland gehört
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Stichwortverzeichnis

Die fetten Zahlen verweisen auf die Kapitel, die mageren auf die Randnummern.

Abbruch, Deutschsprachförderung
16 39, einer Maßnahme der berufli-
chen Weiterbildung 16 198 ff., einer
Maßnahme der beruflichen Weiterbil-
dung, Definition 16 199, Integrations-
kurs 16 39, Maßnahme, Auswirkung
beim Bürgergeld 16 203, Sperrzeit bei
~ einer Maßnahme zur Eingliederung
16 39

Abendgymnasium, BAföG 15 5
Abendhauptschule, BAföG 15 5
Abendrealschule, BAföG 15 5
Abfindung, Ruhen des Alg 16 39, Wit-

wenrente 6 99
Abhängigkeit, Suchtkrankheit 21 3
Abkommen, Drittstaaten 14 64, West-

balkanstaaten 14 69
Ablehnung, Arbeitsangebot, fehlende

Verfügbarkeit 16 183, Deutschsprach-
förderung 16 39, Integrationskurs
16 39, Maßnahme zur beruflichen
Aus- oder Weiterbildung, Sperrzeit
16 190 ff., Sperrzeit bei ~ einer Maß-
nahme zur beruflichen Eingliederung
16 39

Ablehnung einer Maßnahme, Beginn
der Sperrzeit 16 194, Bürgergeld 16 197,
Dauer der Sperrzeit 16 195, Rechtsfol-
genbelehrung 16 192, schriftliche Zu-
sage der Förderung 16 191, wichtiger
Grund 16 193

Abschiebehaft, Taschengeld 26 221
Abschlussförderung, BAföG 1 8; 15 42,

113
Abstammung, Auskunft über 18 33
Abzugsbeträge, Wohngeld 16 77
Adoptionspflege 9 19, Elterngeld 10 6
Adoptionsvermittlung 9 3, Zuständig-

keit 9 37
Akademie, BAföG 15 5
Aktive Arbeitsförderung 2 15,

Ausschluss bei Transfermaßnahmen

16 10, Eingliederungsvereinbarung
16 89

Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein 2 22; 16 94

Aktualisierungsantrag, BAföG 15 35
Akutbehandlung, Entgiftung 21 21
Algerien, Familienleistungen 26 498 f.,

Rentenversicherung 26 500
Alkohol, Sperrzeit, wichtiger Grund

16 175
Alleinerziehende 18 31 ff.; 19 70 ff., Ab-

stammung, Auskunft über 18 33,
Alg bei Krankheit des Kindes 16 240,
Arbeitslosigkeit 16 237, BAföG 19 79,
Elterngeld 10 2; 19 82, Grundsicherung
19 78, Inhaftierung 19 155 ff., Kinder-
pflegekrankengeld 19 153, Kranken-
hausbehandlung 19 154, Krankenversi-
cherung 19 73 f., Mehrbedarfszuschlag
16 241, Problemlagen 19 147 ff., Ren-
tenversicherung 19 75, Sorgerecht
19 72, Sozialhilfe 19 83, Sozialversiche-
rung 19 73 ff., Steuerrecht 19 71, Um-
gangsrecht 18 32, Unterhaltsvorschuss
19 81, Wohngeld 19 80

Allgemeinbildende Schule, BAföG 15 5
Allgemeines Gleichbehandlungsge-

setz (AGG) 22 24, Alter 20 9, Berück-
sichtigung bei der Arbeitsvermittlung
16 90

Altenhilfe, Wohnraumanpassung
20 73

Altenhilfeleistungen, Beratung 20 80,
soziale Teilhabe 20 81

Alter, AGG 20 9, alltägliche Verrichtun-
gen 20 76, 82, Arbeitslosengeld 20 67,
Arbeitsverhältnis 20 61, Arbeitszeitver-
ringerung 20 60, BAföG 15 22, Bera-
tung 20 79, Betreuungspauschalen
20 78, Betreuungsrecht 20 11, Bürger-
geld 20 48, Diskriminierungsschutz
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20 8, Erwerbstätigkeit 20 57, Grundsi-
cherung 20 48, Grundsicherung für
Arbeitssuchende 20 49 f., Grundsiche-
rung im Alter 20 53, Hilfe zum Le-
bensunterhalt 20 55, Krankengeld
20 65, Krankenversicherung 20 6, Le-
bensunterhaltleistungen 20 47, men-
schenrechtlicher Diskriminierungs-
schutz 20 10, Pflegesachleistungen
20 76, Pflegeversicherung 20 5 f., Re-
habilitationsleistungen 20 7, soziale
Teilhabe 20 81 f., Sozialleistungen
20 2 f., 5, Teilhabeleistung 20 66, Woh-
nen 20 72, Wohnraumanpassung 20 73

Ältere Arbeitslose 16 250 ff., Alg
16 251 f., Ausschluss von Alg bei Al-
tersrentenbezug 16 252, Bürgergeld
16 253, Eingliederung in Arbeit 16 254,
Eingliederungszuschuss 16 256, Pflicht
zum Altersrentenantrag bei Bürger-
geld-Bezug 16 253, Weiterbildung, be-
rufliche 16 256

Altersabhängige Sozialleistungen, Al-
tersgrenzen 20 3 f.

Altersarmut 20 2
Altersdiskriminierung 20 8
Altersgerechtes Wohnen 20 73, Alters-

vorsorge-Verbesserungsgesetz 20 75,
Kredite und Zuschüsse 20 74

Altersgrenze, Altersrente besonders
langjährig Versicherter 6 46, Altersren-
te langjährig unter Tage Beschäftigter
6 49 f., Altersrente langjährig Versi-
cherter 6 40 ff., Altersrente schwerbe-
hinderter Menschen 6 44, BAföG 1 6;
15 73, große Witwenrente 6 95, Regel-
altersrente 6 38 f.

Altersrente 20 15, Altersgrenze 6 27,
Ausschluss von Alg 16 252, Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende 20 50 ff.,
Hinzuverdienst 6 55 f., 59 f., Hinzuver-
dienstanrechnung 6 57, Hinzuver-
dienstdeckel 6 58, Hinzuverdienst-
grenze 20 62, Regelaltersgrenze 6 29 f.,
Rentenabschläge 6 31 f., Ruhen des

Anspruches auf Alg 16 39, vor Errei-
chen der Regelaltersgrenze 6 28, 31 f.

Altersrente besonders langjährig Ver-
sicherter, Wartezeit 6 46

Altersrente für Frauen 6 52 f.
Altersrente langjährig unter Tage Be-

schäftigter, Altersgrenze 6 49 f., Be-
ginn 6 50, Wartezeit 6 49

Altersrente langjährig Versicherter,
Altersgrenze 6 40 ff., Grundrente
6 42a, Rentenabschläge 6 41, Wartezeit
6 40

Altersrentenanpassungsgesetz 6 29
Altersrente schwerbehinderter Men-

schen, Altersgrenze 6 43 f., 46, 48, Be-
ginn 6 43, Schwerbehinderung 6 45,
Wartezeit 6 43, 47

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit
oder Altersteilzeit 6 51 f.

Alterssicherung 20 12, Beamte 20 21 ff.,
Berufssoldaten 20 21, berufsständische
Versorgung 20 19 f., betriebliche 20 13,
24, öffentlich-rechtliche Pflichtsyste-
me 20 13, Pflegeperson 24 154, private
20 13, Richter 20 21

Alterssicherung der Landwirte 20 17,
Altersgrenze 20 18, Wartezeit 20 18

Altersteilzeit 20 57
Altersteilzeitgesetz 20 57
Altersvorsorgebeiträge, Abzug beim

BAföG 15 32
Amtshaftung, Amtspflichtverletzung

27 15, Beratung 27 13 ff., Schadenser-
satz 27 20

Amtspflicht, Beratung 27 16 f.
Amtspflichtverletzung, Darlegungs-

last 27 19
Analogleistungen, Arbeitsgelegenhei-

ten 26 257, Eingliederungsleistungen
26 256, Grundsicherung 26 253, Hil-
fe zur Pflege 26 256, Hilfe zur Über-
windung besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten 26 256, Krankenversicherung
26 255, Nachzahlung 26 259, Rechts-
schutz 26 258, Regelbedarf in Gemein-

Stichwortverzeichnis
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